
Satzung  zur Bestimmung des Schulbezirks in der Gemeinde 
Petershagen/Eggersdorf 

- Schulbezirkssatzung - 
vom 13.12.2001 

 
Auf der Grundlage  des § 5 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg vom 15.10.1993 
und des § 106 des Brandenburgischen Schulgesetzes vom 12. 4. 1996, jeweils in der derzeit 
gültigen Fassung  hat die Gemeindevertretung der Gemeinde  Petershagen/Eggersdorf in der 
Sitzung vom 13.12.2001 folgende Satzung beschlossen. 
 
§ 1 Geltungsbereich 
Zum Schulbezirk der Grundschulen im Ortsteil Petershagen und im Ortsteil Eggersdorf 
gehört das Gemeindegebiet Petershagen/Eggersdorf.  
 
§ 2 Aufnahmeverfahren 
Das Verfahren zur Aufnahme der Schüler wird durch das Brandenburgische Schulgesetz 
sowie die dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften geregelt. 
 
§ 4 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Diese Schulbezirksregelung gil t ab dem Schuljahr 2002/2003 
 
Petershagen/Eggersdorf, den 17.12.2001  Petershagen/Eggersdorf, den 17.12.2001 
Rosemarie Bosse       Katja Wolle 
Rosemarie Bosse       Katja Wolle 
Vorsitzende der Gemeindevertretung   Bürgermeisterin 


